
Bundesgesetz, mit dem das Düngemittelgesetz 1994 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Düngemittelgesetz 1994, BGBl. Nr. 513/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 110/2002, wird wie folgt geändert: 

§ 18 lautet: 
„§ 18. (1) Für amtliche Tätigkeiten im Rahmen der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist eine Gebühr zu 

entrichten. Eine Gebühr anlässlich der Überwachung fällt jedoch nur dann, wenn Zuwiderhandlungen gegen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festgestellt werden. 

(2) Die Gebühren für Tätigkeiten der Behörde sind gemäß § 6 Abs. 6 Gesundheits- und Ernährungssicher-
heitsgesetz, BGBl. I Nr. 63/2002, festzulegen 

(3) Im Verwaltungsstrafverfahren ist im Straferkenntnis dem Beschuldigten der Ersatz der Kosten, insbe-
sondere für Nachschau, Probenahme und Untersuchung sowie Verwertung oder Vernichtung verfallener Ware, 
vorzuschreiben.“ 


